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(REACH)
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Druckdatum 17.01.2020
Bearbeitungsdatum 18.12.2019
Version 2.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung FAKKT Bohr-Schneidöl im Gebinde

Artikelnr. (Verwender): 6167345

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Bemerkung
Das Produkt ist für den berufsmäßigen Verwender bestimmt.

Produktkategorien [PC]
PC25 Metallbearbeitungsöle

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
Keller & Kalmbach GmbH
Siemensstr. 19
DE-85716 Unterschleißheim
Telefon: +49 (0)89 8395-0
Telefax: +49 (0)89 8395-267
E-Mail: info@keller-kalmbach.com
Auskunft gebender Bereich: Produktsicherheit
www.keller-kalmbach.com

1.4 Notrufnummer
z.B. Giftnotruf München (24h) +49 (0)89 - 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bemerkung
Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
nicht anwendbar

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Bemerkung
Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

3.1/3.2 Stoffe/Gemische

Beschreibung
nicht relevant
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Gefährliche Inhaltsstoffe

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise
Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. In allen
Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und
Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome
Bisher keine Symptome bekannt.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel
Löschpulver
Kohlendioxid (CO2)
Sand

Ungeeignete Löschmittel
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid
Kohlendioxid (CO2)

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende
Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
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Einsatzkräfte

Persönliche Schutzausrüstung
Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für Rückhaltung

Geeignetes Material zum Aufnehmen
Sand
Kieselgur
Universalbinder
Sägemehl

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Entsorgung: siehe Abschnitt 13
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei offenem Umgang sind nach Möglichkeit Vorrichtungen mit lokaler
Absaugung zu verwenden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter
Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.

Zusammenlagerungshinweise

Lagerklasse
Brennbare Flüssigkeiten

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Schützen gegen:
Hitze
Frost

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Bemerkung
Diese Information ist nicht verfügbar.
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8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz

Geeigneter Augenschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz

Hautschutz

Geeignetes Material
NBR (Nitrilkautschuk)

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) 240 - 480 min

Dicke des Handschuhmaterials 0,425 mm

Bemerkung
Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, die
Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzuklären.

Atemschutz

Bemerkung
Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen
werden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand
flüssig

Farbe
hellgelb

Geruch
charakteristisch

Geruchsschwelle
nicht bestimmt

Parameter Methode - Quelle - Bemerkung

pH-Wert nicht bestimmt

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt

Flammpunkt (°C) 220 °C EN ISO 2592

Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt

Entzündbarkeit nicht bestimmt

Obere Explosionsgrenze nicht bestimmt

untere Explosionsgrenze nicht bestimmt

Dampfdruck nicht bestimmt
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Parameter Methode - Quelle - Bemerkung

Dampfdichte nicht bestimmt

Relative Dichte nicht bestimmt

Fettlöslichkeit (g/L) nicht bestimmt

Wasserlöslichkeit (g/L) Nicht mischbar

Löslich (g/L) in nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser nicht bestimmt

Selbstentzündungstemperatur nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

Viskosität, dynamisch nicht bestimmt

Auslaufzeit nicht bestimmt

Viskosität, kinematisch 46 mm²/s Temperatur 40 °C DIN 51562

9.2 Sonstige Angaben

Lösemittelgehalt (%)
Wert 0 %

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität
Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

10.2 Chemische Stabilität
Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
keine/keiner

10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe
Oxidationsmittel

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Abschätzung/Einstufung
nicht reizend.

Schwere Augenschädigung/-reizung

Abschätzung/Einstufung
nicht reizend.
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Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung der Haut

Ergebnis / Bewertung
nicht sensibilisierend.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Abschätzung/Einstufung
keine/keiner

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Abschätzung/Einstufung
Keine Daten verfügbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Abschätzung/Einstufung
Keine Daten verfügbar

12.4 Mobilität im Boden

Abschätzung/Einstufung
nicht bestimmt

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfügbar

12.6 Andere schädliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Sachgerechte Entsorgung / Produkt
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel Verpackung 150110

gefährlicher Abfall Ja.

Abfallbezeichnung
Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Abfallschlüssel Produkt 120107

gefährlicher Abfall Ja.

Abfallbezeichnung
halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-Nr. nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.2 Offizielle Benennung für die
Beförderung

nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.3 Klasse(n) nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar
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Landtransport (ADR/RID) Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.4 Verpackungsgruppe nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.5 UMWELTGEFÄHRDEND nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.6 Besondere
Vorsichtsmaßnahmen für den
Verwender

nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.7 Massengutbeförderung gemäß
Anhang II des MARPOL-
Übereinkommens 73/78 und gemäß
IBC-Code

nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

Zusätzliche Angaben

Alle Verkehrsträger
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für
den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Sonstige EU-Vorschriften

Angaben zur Richtlinie 1999/13/EG über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer
Verbindungen (VOC-RL)

Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 0 Gew-%

Nationale Vorschriften

Deutschland

Wassergefährdungsklasse (WGK)
schwach wassergefährdend (WGK 1)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme
Siehe Übersichtstabelle unter www.euphrac.eu

Zusätzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung.
Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt
genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar
auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer
Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht
ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.
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                   Geruchsschwelle
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         nicht bestimmt
                      
                    
                  
                
              
            
             
               Sicherheitsrelevante Basisdaten
               
                 
                   Flammpunkt (°C)
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         220
                         °C
                      
                       
                         EN ISO 2592
                      
                    
                  
                
                 
                   Wasserlöslichkeit (g/L)
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         Nicht mischbar
                      
                    
                  
                
                 
                   Viskosität
                   
                     
                       Viskosität, kinematisch
                       
                         
                           
                        
                         
                           
                             46
                             mm²/s
                          
                           
                             40
                             °C
                          
                           
                             DIN 51562
                          
                        
                      
                    
                  
                
              
            
          
        
         
           Sonstige Angaben
           
             
               Lösemittelgehalt (%)
               
                 
                   
                
                 
                   
                     0
                     %
                  
                
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
       
         
           Reaktivität
           
             
               
            
             
               
                 Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.
              
            
          
        
         
           Chemische Stabilität
           
             
               
            
             
               
                 Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.
              
            
          
        
         
           Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
           
             
               
            
             
               
                 Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
              
            
          
        
         
           Zu vermeidende Bedingungen
           
             
               
            
             
               
                 keine/keiner
              
            
          
        
         
           Unverträgliche Materialien
           
             
               
            
             
               
                 Oxidationsmittel
              
            
          
        
         
           Gefährliche Zersetzungsprodukte
           
             
               
            
             
               
                 Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
       
         
           Angaben zu toxikologischen Wirkungen
           
             
               Schwere Augenschädigung/-reizung
               
                 
                   
                
                 
                   
                     nicht reizend.
                  
                
              
            
             
               Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
               
                 
                   Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         nicht reizend.
                      
                    
                  
                
              
            
             
               Sensibilisierung der Atemwege/Haut
               
                 
                   Sensibilisierung der Haut
                   
                     
                       
                    
                     
                       
                         nicht sensibilisierend.
                      
                    
                  
                
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
       
         
           Toxizität
           
             
               Abschätzung/Einstufung
               
                 
                   
                
                 
                   
                     keine/keiner
                  
                
              
            
          
        
         
           Persistenz und Abbaubarkeit
           
             
               Abschätzung/Einstufung
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Keine Daten verfügbar
                  
                
              
            
          
        
         
           Bioakkumulationspotenzial
           
             
               Abschätzung/Einstufung
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Keine Daten verfügbar
                  
                
              
            
          
        
         
           Mobilität im Boden
           
             
               Mobilität im Boden
               
                 
                   
                
                 
                   
                     nicht bestimmt
                  
                
              
            
          
        
         
           Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
           
             
               Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Keine Daten verfügbar
                  
                
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
       
         
           Verfahren der Abfallbehandlung
           
             
               Sachgerechte Entsorgung / Produkt
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
                  
                
              
            
             
               Abfallschlüssel Verpackung
               
                 
                   
                
                 
                   150110
                   
                   
                     Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
                  
                
              
            
             
               Abfallschlüssel Produkt
               
                 
                   
                
                 
                   120107
                   
                   
                     halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen)
                  
                
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
       
         
           Zusätzliche Angaben
           
             
               
            
             
               
                 Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
       
         
           Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
           
             
               EU-Vorschriften
               
                 
                   Sonstige EU-Vorschriften
                   
                     
                       Angaben zur Richtlinie 1999/13/EG über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC-RL)
                       
                         
                           
                        
                         
                           
                             0
                             Gew-%
                          
                        
                      
                    
                  
                
              
            
             
               Nationale Vorschriften
               
                 
                   Deutschland
                   
                     
                       Wassergefährdungsklasse (WGK)
                       
                         
                           
                        
                         
                           
                             schwach wassergefährdend (WGK 1)
                          
                        
                      
                    
                  
                
              
            
          
        
         
           Stoffsicherheitsbeurteilung
           
             
               Stoffsicherheitsbeurteilung
               
                 
                   
                
                 
                   
                     Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.
                  
                
              
            
          
        
      
    
     
       ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
       
         
           Abkürzungen und Akronyme
           
             
               
            
             
               
                 Siehe Übersichtstabelle unter www.euphrac.eu
              
            
          
        
         
           Zusätzliche Hinweise
           
             
               
            
             
               
                 Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.
              
            
          
        
      
    
     
  


